
Bundesministerium der Justiz Berlin,1. März 2007 

SteUul1gnahme der Bundesregierung zum Schreiben der Kommission 

vom 24. Januar 2007 

Auf das Schreiben vom 24. Januar 2007 zur Umsetzung der Regelungen der Richtlinien 

2000/43/EG des Rates vom 29. Junl 2000 zur Anwendung des Gleichbehandiungsgrundsat­

zes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft und der Richtlinie 

2000/78lEG des Rates vom 27. November 2000 zm Festlegung eines allgemeinen Rahmens 

für die Verwirklichung der Glejchbehandlung in Beschäftigung und Beruf im deutschen Recht 

ist zunächst mitzuteilen, dass diese durch das "Gesetz zur Umsetzung europäischer RichtlI­

nien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung" vom 14. August 2006 er­

folgt ist (BGBl. I, S. 1897). Dieses Gesetz enthalt in Artikel 1 das .,Allgemeine Gleichbehand­

lungsgesetz" (Im Folgenden: ,,AGG'l das erstmals durch Artikel 8 Absatz i des ,Gesetzes 

zur Änderung des Betriebsrentengesetzes und anderer Gesetze" vom 2. Dezember 2006 

(8GBL I, S. 2742) redaktionell geändert worden ist. Allerdings geht die Bundesregierung da­

von aus, dass der Kommission die aktuelle Fassung vor!iegt, da sie in ihrem Schreiben unter 

Nr. 3 bereits auf § 10 Nr. 1 bis 6 AGG (nicht: § 10 Nr. 1 biS 8) Bezug nimmt 

Zu den Fragen (im Folgenden kursiv) ist Folg:endes mitzuteilen: 

1.. a Entlassungen 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c beider Richtlinien sind Diskriminierungen (aus den in 

Artikel 1 genannten Gründen) unter anderem bei Entlassungen untersagt. Während nac!, § 2 

Absatz 1 Nummer 2 AGG Entlassungen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen, 

heißt es in § 2 Absatz 4 AGGj dass die Entlassung von BescfJäfngten in erster Linie durch 

das Kundigungsschutzgesetz geregelt wird, das offenbar kein Oiskriminierungsverbotent­

hält. Bitte erläutern Sie, wie § 2 Absatz 4 AGG mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der beiden 

Richtlinien.. wonach Diskriminierungen (aus den in Artikel 1 genannten Gründen) unter ande­

rem in Bezug auf Entlassungen verboten sind, vereinbar ist. 

Die Entlassungsbedingungen sind, wie von den Richtltnlen vorgeschrieben, ausdrücklich 

vom Anwendungsbereich des AGG (§ 2 Absatz 1 Nummer 2) erfasst Durch die Regelung in 

§ 2 P,bsatz 4 AGG, in der es heißt "Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmun­

gen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz", soll das Verhältnis des Allgemei­

nen Gleichbehandlungsgesetzes zu den bestehenden Kündigungsschutzbestimmungen prä­
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zisiert werden. Die Regelung dient damit der Abgrenzung beider gesetzlicher Regelungsbe­

reiche. 

Der Kündigungsschutz in Deutschland ist weltgreifend. Das Kündigungsschutzgesetz 

(KSchG) schützt in Betrieben mit in der Regel mehr als zehn Beschäftigten die Arbeitnehme­

rinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis iänger als sechs Monate bestanden hat vor 

sozial ungerechtfertigten Kündigungen. Sozial gerechtfertigt ist eine Kündigung nur dann, 

wenn sie nach § 1 KSchG durch Gründe in der Person (z.8. Krankheit, mangelnde Eignung) 

oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers (z.8. Arbeitsverweigerung, Straftat im Betrieb) lie­

gen oder durch dringende betriebliche Erfordernisse (z.8. Rationalisierung, 8etriebsstilHe­

gung) bedingt ist, die einer Weiterbeschäftigung 1m Betrieb oder im Unternehmen entgegen­

stehen. Das Erfordernis einer sozialen Rechtfertigung einer Kündigung schützt vor allen dis­

kriminierenden Kündigungen. Kündigungen wegen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des 

Geschfechts, der Religion oder We~tan5chauung,einer Behinderung, des Alters oder der se­

xuellen identität sind sozial nicht gerechtfertigt und deshalb unwirksam. 

In Deutschland sind die Arbeitnehmer!nnen und Arbeitnehmer auch außerhaJb des Anwen­

dungsbereichs des Kündigungsschutzgesetzes durch die zivilrechtlichen Generalklausein 

des § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches (8GB) •. Sittenwidrigkeit - und § 242 BGB - Treu 

und Glauben - gegen eine sitten- oder treuwrdrige Kündigung geschützt Dies entspricht der 

ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichts. 

Eine Kündigung verstößt dann gegen § 242 BGB und ist nichtig, wenn sie aus Gründen, die 

von § 1 KSchG nicht erfasst sind, Treu und Glauben verletzt. Das Bundesarbeitsgericht hat 

eIne Kündigung für treuwidrig gehalten, die während der sechsmonatigen Probezeit erklärt 

worden war, in der das KOndigungsschutzgesetz noch nicht galt, weil sie all'ein wegen der 

Homosexualität des gekündigten Arbeitnehmers erklärt worden war (SAG vom 23.06.1994, 

2 AZR 617/93, NZA 1994, S. 1080 ff.). Von dem durch den Grundsatz der Privatautonomle 

eingeräumten Kündigungsrecht werde in diesem Falle unter Missachtung des Persönlich­

keitsrechts des Arbeitnehmers Gebrauch gemacht. Dieses Gebrauchmachen von Privatau­

tonomje stelle eine unzulässige Rechtsausübung dar. 

1.b) - Wohnraum 

Gemäß ATtikel 3 der Richtfinie 2000/43/EG gilt das Verbot von Diskriminierungen aufgrund 

der Rasse oder der ethnischen Herkunft in Bezug aur unselbständige und selbständige Er­

werbstätigkeit. Berufsausbildung, Arbeitsentgelt und Arbeitsbedingungen, Mitgliedschaft in 

Gewerkschaften, Arbeitsorganisationen oder Berufsverbänden, Sozialscfwtz, soziale Ver­

günstigungen, BHdung sowie Zugang zu Gatem und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. Nach meinem Verständnis ist gemäß 



dem AGG eine unterschiedliche Behandlung Im Falle von Wohnraum zulässig, wenn sie der 

Erhaltung sozia! stabiler Bewohnerstrukiuren und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie 

ausgeglichener wirtschaftlicher. sozialer und kultuteller Verhältnisse dient. Das DIskrImInie­

rungsverbot gilt anscf1einend nicht ror persönliche Rechtsbeziehungen oder bel Vorliegen 

eines besonderen Nähe- und Vertrauensverhältnisses der betroffenen Parteien. Dies könnte 

beispielsweise der Faff sein, wenn der Vermieter und der Mieter im selben Gebäude wohnen. 

Ferner kEime der Grundsatz der Nichtdiskriminierung nicht zur Anwendung, wenn cJer Ver­

mieter mehr als 50 Wohnungen vermietet. Falls obige Feststellung zutrifft, wäre ich Ihnen 

dankbar, wenn Sie uns erläutern könnten, wie diese Einschränkungen des Grundsatzes der 

lViehtdiskrlminierung mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie 20001431EG vereinbar 

ist. 

Insoweit ist das Verständnis der Kommission im Hinblick auf die Umsetzung der Antidjskri~ 

minierungsrichtlinie in § 19 Absatz 3 AGG zutreffend, § 19 Absatz 3 AGG bestimmt, dass bei 

der Vermietung von Wohnraum eine unterschiedliohe Behandlung im Hinblick auf die Schaf­

fung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstruktu­

ren sowie ausgeglichener wirtschaftliCher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig ist. 

Die Regelung soll es insbesondere der WohnungswIrtschaft ermögllchen, bei der Vermietung 

von Wohnraum den in Deutschland bewährten Grundsätzen einer sozialen Stadt- und Woh­

nungspolitik Rechnung zu tragen. Voraussetzung für das Zusammenleben verschiedener 

Kulturen ohne wechselseitige Ausgrenzungen sind sozial stabile Bewohnerstrukturen jn den 

Stadtquartieren (vgf. Gesetzesbegründung BT-Ors. 16/1780 S. 42). Die Steuerung derWoh­

nungsbelegung dfent damit allern dem Ziel, die Grundlage für die integration von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft zu schaffen, Je besser diese Integration gelingt desto weniger 

kommt es zu Diskriminierungen wegen der ethnischen Herkunft Die Regelung in § 19 Ab­

satz 3 AGG entspricht damit Artikel 5 der Richtlinie 2000/43/EG (umgesetzt in § 5 AGG), 

nach dem eine Ungleichbehandlung zulässig ist, wenn dadurch bestehende Nachteile tat­

sächlicher oder struktureller Art verhindert oder ausgeglichen werden. Die Vorschrift kann 

aber weder eine Unterrepräsentanz bestimmter Gruppen (8T-Drs. 16/1780 S. 42) noch ras­

sistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt rechtfertigen. Die Regelung 1st daher mit 

Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe h der Richtiinle 2000/43/EG vereinbar. 

Ferner hat die Kommission zutreffend herausgestellt, dass gemäß § 1gAbsatz 5 Satz 1 

AGG die Vorschriften über den Schutz vor Benachteiligung 1m Zivilrechtsverkehr nicht auf 

Schuldverhältnisse anwendbar sind, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensver­

hältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann dies 

gemäß ausdrücklicher gesetzlicher Regelung in § 19 Absatz 5 Satz 2 AGG insbesondere der 

Fall sein, wenn eHe Parteien oder Ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück 

nutzen. Letzteres ist allerdings nur ein Regelbeispiel "kann". Entscheidend ist, dass durch 
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tigten ein Recht zur Einstellung der Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts bei Untätigkeit 

des Arbeitgebers im Fall von Belästigungen am Arbeitsplatz. Ein Leistungsverweigerungs­

recht gilt jedoch nicht für Beamtinnen und Beamte, soweit im Einzelfall dienstliche Belange 

entgegenstehen. Eine solche Einschränkung ist wegen der sachgerechten und kontinuierli­

chen Erfüllung der öffentlichen AUfgaben mit Blick auf die Gemeinwohlverpflichtung des öf­

fentHchen Dienstes notwendig. Einschränkungen des Leistungsverweigerungsrechts können 

sich danach z.8. im Bereich der Gefahrenabwehr ergeben. Konkrete Fälle Hegen aber bisher 

nicht vor. 

Aus versorgungsrecht!icher Sicht ist Folgendes anzumerken: Die Regelungen der Richtlinie 

2000/78/EG (besonders Artikel 1 und Artikel 3) und gerade auch die Erwägungen ergeben, 

dass die RrchtHnie auf die Zelt der 8eschäftigungsphase, d.h. das Erwerbsleben ausgerichtet 

ist, nicht aber auf die Zeit des Ruhestandes bzw. auf die Zeit der Versorgung im Hinterblie­

benenfalL Vor diesem Hintergrund erklärt sich der Ausschluss aller sozialen Alterssiche­

rungssysteme aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie in Artikel 3 Absatz 3. Auch nach 

Erwägung (22) ist die HInterbliebenenversorgung aus dem Anwendungsbereich der Richtli­

nie ausgenommen, denn die Hinterbliebenenversorgung ist nach ihrer Ausgestaltung vom 

"Familienstand abhängig". Gegen eine diese Auffassung bestätigende Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts (2 C 43,04 vom 26.01.2006) ist eine Verfassungsbeschwerde 

beim Bundesverfassungsgericht anhängig (2 BvR 855106). In ähnlichem Zusammenhang hat 

das Verwaltungsgericht München (M 3 K 05,1595) nach Art. 234 ein Vorabentscheidungser­

suchen an den EuGH gerichtet (C-267/06). 

3 Gerechtfertige Ungleichbehandlung wegen des Alters 

Gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2000n81EG Können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Un­

gleichbef7andlungen wegen des Afters keine Diskriminierung darsteflen, sofern sie objektfv 

und angemessen sind und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitirnes Ziel, wo­

runter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik. Arbeits­

markt und berufliche Bildung zu verstehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel zur Errei­

cfwng dieses Ziels angemessen und erforderlich sind. § 10 AGG sieht zaf1treiche Ausnah·· 

man vom Verbot der DiskriminIerung wegen des Afters vor. Stellen die in § 10 Absätze 1 bis 

6 genannten Ausnahmen ein legitimes Ziel an sich dar oder müssen sie gemäß § 10 AGG 

noch auf ihre Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit geprüft werden? 

§ 10 AGG setzt Artikel 6 der Richtlinie 2000/78/EG nahezu wörtlich um und fügt ergänzend 

weitere Regelbeispiele für zulässige unterschiedliche Behandlungen wegen des Alters an. 

Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters muss, wie der Eingangssatz des § 10 
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AGG klarstellt, objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sein. Nur 

unter diesen Voraussetzungen sind Differenzierungen aufgrund des AJtersim Sinne der in 

§ 10 AGG aufgefÜhrten Regelbeispieie zulässig, Auch müssen die Mittel zur Erreichung des 

Ziels angemessen und erforderlich sein. 

4, Rechtsschutz: 

Gemal3 Artikel 7 der Richtlinie 2000143/EG sowie Artikel 9 der Richtlinie 20001l81EG stellen 

die Mitgliedsstaaten sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische Perso­

nen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen recht festgelegten KrHerien ein rechtmäßiges 

Interesse daran haben, f{)r die Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie zu sorgen, sicll 

entweder im Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstatzung und mit deren 

Einwilligung an den in der Richtlinie zur Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Ge­

richts- und/oder Velwaltungsverfahren beteiligen können. Gemaß § 23 AGG dOrfen Verbän­

de in gerichtiicf?en Verfa/)ren zur UntersWtzung beschwerter Personen auftreten, sofern sie 

mindestens 75 Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Ver­

bänden bi/elen Dies konnte möglicherweise eine gravierende Einschränkung rar derartige 

Verbände bedeuten Bitte Obermittefn Sie uns weitere Informationen zu diesem Punkt, insbe­

sondere zu den Gründen für diese Regelung, Ic/l wäre Ihnen ebenfalfs dankbar" wenn Sfe 

uns außerdem mitteilen könnten, ob Verbände bei gerichtlichen Verfahren zur Unterstützung 

von Nichtmitgliedern auftreten dürfen. Ferner wird der Handlungsspielraum dieser Verbände 

weiter durch die Tatsache eingeschränkt, dass sie kein generelles Recht auf Beteiligung ha­

ben. Sie sind nur dann befugt, als Beistände aufzutreten, wenn eine Vertretung der Parteien 

durcl? Anwälte nicht gesetzJfcf? vorgeschrieben ist. So sind diese Verbände in einigen Fällen 

von eier Teilnahme ausgeschlossen, selbst bei Verfahren vor Gerichten erster Instanz, wie 

zum Beispiel zivi/rechtliche Vetfahren. bei denen der Streitwert 5000 EUR übersteigt Außer­

dem wird die Teilnahme an sämtlichen Verfahren der Gerichte zweiter und dritter Instanz 

verhindert, cJa hierbei die Parteien durch Anwälte vertreten sein müssen. Nach Auffassung 

der Kommission muss klar herausgestellt werden, dass Verbände sich entweder im Namen 

der beschwerten Person oder zu deren Unterstotzung und mit deren Einwilligung an Ge­

richts- und/oder Vel1lvaJtungsverfahren beteiligen k6nnen. Dies bedeutet alferdings nicht, 

dass derartige Verbände automatisch über ein Ve,rfretungsrecht verfOgen. Dies wird durch 

die Worte ,gemäß den in ihrem einzelstaatllchen recht festgelegten Kriterien" in Artike! 9 Ab­

satz 2 der Richtlinie klargestellt. Gleichwof?l sollte es ihnen gestattet sein. sich an derartigen 

Verfahren zu beteiligen, Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns erläutern könnten, ~vie § 23 

AGG mit Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2000r!8/EG vereinbar ist. 

Gemäß § 23 Absatz 1 AGG sind Antidjskrjminierungsverbände PersonenzusammenschlOs­

se, die nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die 



kann zum Beispiel dann der Fall sein. wenn andere Stellenbewerberinnen oder Stellenbe­

werber besser quaHfiziert sind. Die Regelung entspricht hinsichtlich der Höchstgrenze der 

bisherigen gemell1schaftskonformen Regelung des § 611 a Absatz 3 Satz 1 8GB. Für Ent­

schädigungs!eistungen in anderen Fällen gelten keine Höchsfgrenzen. Es handelt sich um 

indJvidueIJe Ansprüche der Beschäftigten, die notfalls vor dem Arbeitsgericht eingeklagt wer­

den können. 

Neben diesen individuellen Ansprüchen der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh­

mer haben auch der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft ein Klage­

recht Bei groben Verstößen des Arbeitgebers gegen das 8enachteiligungsverbot können 

diese nach § 17 Absatz 2 AGG auch ohne Zustimmung des Betroffenen gegen den Arbeit­

geber auf Unterfassung oder Vornahme einer Handlung klagen, um gegen die Diskriminie­

rung vorzugehen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Betriebsrat oder eine im Betrieb 

vertretene Gewerkschaft Ansprüche der benachteiligten Person im Wege einer Pro­

zessstandschaft geltend machen kann. Dies wird im Gesetzestext ausdrücklich klargestellt 

6, Einhaltung 

Gemaß Artikel 14 der Richtlinie 20001431EG und Artikel 16 der Richtfinie 20001781EG steIfen 

die Mitgliedstaaten sicher dass die Rechts- und Venvaltungsvorschriften, die dem GJeicl?be­

handfungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufgehoben werden, und dass die mit dem Gleichbe­

handfungsgrundsatz nicht zu vereinbarenden Bestimmungen in Arbeits- und Tarifvertragen, 

Betriebsordnungen und Statuten der freien Semfe und der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer­

organisationen für nichtig erklärt werden oder erklärt werden können oder geändert werden. 

Bitte 8f1äutem Sie, wie diese Bestimmung in nationales Recht umgesetzt wurde, 

Wegen der Bindung des Gesetzgebers und der Verwaltung über Artikel 1 Absatz 3 GG an 

den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikels 3 Absatz 1 GG sowie die in Artikel 3 Absatz 2 

und 3 GG enthaltenen speziellen Gleichheitssätze können dem Gleichheitssatz zuwiderlau­

fende Rechts- und VerwaltungsvorschrIften nicht wirksam bestehen, Die Regierung hat die 

Umsetzung der Richtlinien 2000/43/EG und 2000J781EG zum Anlass genommen, die in den 

verschiedenen Zuständigkeitshereichen der Bundesregierung vorhandenen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften einer besonderen Prüfung anhand der in den Richtlinien vorgege­

benen Diskriminierungsmerkmale zu unterziehen. 

Auch in Bestimmunaen in Arbeits- und Tarifverträoen. Betriebsordnungen und Statuten der- '­. 

freien Berufe und der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen können solche Rege­

lungen nicht wirksam bestehen, vergleiche § 7 Absatz 2 AGG. Das deutsche Arbeitsrecht ist 

nicht umfassend durch gesetzliche Bestimmungen geregelt. Neben den Gesetzen wird der 




